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1. EINLEITUNG UND AUFGABENSTELLUNG  

Im Zuge der angestrebten Bebauung Frankstraße in Pforzheim waren artenschutzrechtliche Untersu-

chungen erforderlich, um zu überprüfen, ob durch die Umsetzung des geplanten Vorhabens arten-

schutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG ausgelöst werden bzw. ausgelöst werden 

können. Geplant ist der Abriss von Gebäuden sowie eine Bebauung mit mehrstöckigen Häusern (6-

geschossig), Tiefgaragen und Parkhäusern. 

Zur Einschätzung der artenschutzrechtlichen Betroffenheit wurden nach Absprache mit der UNB Da-

ten (Festlegung Untersuchungsumfang) zu Fledermäusen, Reptilien, Amphibien, Vögel und Nachtker-

zenschwärmer erfasst. Die faunistische Wertigkeit und artenschutzrechtliche Bedeutung des Areals 

begründet sich überwiegend mit dem Vorkommen der Zauneidechse und Fledermäusen, die nach 

Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützt sind.  

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sind Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen und vor allem vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) notwendig. 

Weiterhin sind Bauzeitenbeschränkungen erforderlich, um das Tötungsverbot zu berücksichtigen. 

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der genannten Maßnahmen (vgl. Kapitel 2) ist durch das ge-

plante Vorhaben nicht mit einem Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG zu rechnen (ggfl. Ausnah-

meantrag stellen). Im eigentlichen Geltungsbereich sind CEF-Maßnahmen für Zauneidechsen umzu-

setzen. Weiterhin sind Maßnahmen für Fledermäuse (Fledermauskästen) notwendig. Dazu ist das 

nachfolgend beschriebene Konzept umzusetzen.  

 

Abb. 1: Lage des Eingriffsraumes zwischen Bahnstrecke und Frankstraße 

  



Artenschutzkonzept 

  

 

 aglR  3 

 

 

 

Abb. 2: Fundpunkte Zauneidechsen zusammengefasst aus allen Begehungen im Geltungsbereich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: UG mit Nachweisen Fledermäusen (A) oder potentiellen Vorkommen (B-D) 

Abb. 3: UG mit Nachweisen Fledermäusen (A) oder potentiellen Vorkommen (B-D) 
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2. KONZEPTION ZUR SICHERUNG DES ERHALTUNGSZUSTANDES  

 

Die Konzeption zur Sicherung des Erhaltungszustandes umfasst folgende Teile: 

 

¶ Konzeption zur Vermeidung und zur Minimierung unvermeidbarer Eingriffe 

¶ Konzeption zur Kompensation 

 

Das Konzept basiert auf den Untersuchungen ĂBestandeserfassung und Artenschutzrechtliche Gut-

achten zum geplanten Bebauungsplan Ănºrdlich der FrankstraÇeĂ (2019). Die Ergebnisse sind nach-

folgend zusammengefasst dargestellt. 

Bei der im Gebiet vorkommenden Fledermausart Zwergfledermaus (nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie streng geschützt) konnte eine Quartiernutzung als Wochenstubenverband mit ca. 15 Tieren 

festgestellt werden. Die beiden anderen Arten Breitflügelfledermaus und Kleinabendsegler nutzen das 

Gebiet überwiegend als Transsektstrecke oder für Vorbeiflüge. Die Breitflügelfledermaus konnte auch 

jagend beobachtet werden. Das Quartierpotential ist als hoch einzuschätzen, die Eignung als Nah-

rungsgebiet maximal als mäßig. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützte Zauneidechse liegen 2 Nachweise (unbe-

stimmt) aus dem Untersuchungsgebiet vor.  

Mit der geplanten Bebauung werden Verbotstatbestände nach §44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung, 

Verletzung) im Zusammenhang mit der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG) ausgelöst. Daher werden sowohl Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung als 

auch funktionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) erforderlich. 

Planungsrelevante Vögel und der Nachtkerzenschwärmer (kein Vorkommen) bringen keine zusätzli-

chen Maßnahmen mit sich. 
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2.1 Konzeption zur Vermeidung  

 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

 

¶ Bei Abrissarbeiten ist sicherzustellen, dass keine Fledermäuse in den Quartieren sind. Dies 

kann am ehesten bei starkem Frost prognostiziert werden. D.h. die Abrissarbeiten müssen in 

den Wintermonaten (d.h. von November bis März) bei Frosttemperaturen (am Besten < -10°C) 

erfolgen, um eine Tötung von Tieren in möglichen Ruhestätten zu vermeiden. Alternativ kann 

der Abriss nach vorheriger Inspektion durch einen Fledermausspezialisten durchgeführt wer-

den. 

¶ Das Baufeld sowie die Zufahrten für den Baustellenverkehr sind durch Reptilienzäune gegen 

das Einwandern von Reptilien zu sichern. 

¶ Im Bereich der Eidechsenvorkommen kann eine wenige Meter breite Grünfläche ausgewiesen 

werden, so dass kein Eingriff und somit kein Verbotstatbestand erfolgt. Eine Sicherung der 

Flächen durch einen Bauzaun mit Reptilienschutzzaun in diesem Bereich ist notwendig. An-

schließend an die erkannten Vorkommenflächen ist eine kleinflächige Vergrämung mit Folien 

geboten. 

¶ Eine insektenfreundliche Beleuchtung mit möglichst zielgerichteter Ausleuchtung, geringst-

möglicher Abstrahlung in die Umgebung und Abschaltung in den Morgenstunden ist anzura-

ten. 
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2.2 Konzeption zur Kompensation  

2.2.1 Grundlagen 

 

Vorgezogene, funktionsfähige Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 

Zauneidechse 

Zur Abwendung von Verbotstatbeständen sind neben den unter Kap. 2.1 aufgeführten Maßnahmen, 

auch vorgezogene funktionserhaltende Ausgleichsmaßnahmen, sogenannte CEF-Maßnahmen (conti-

nuous ecological functionality-measures) notwendig, so dass diese zur dauerhaften Sicherung der 

ökologischen Lebensraumfunktion für die Zauneidechse vor Beginn der Baumaßnahme zur Verfügung 

stehen. 

Nach derzeitigem Planungsstand liegen 2 Fundpunkte adulter Tiere im Geltungsbereich unmittelbar 

der Bahnlinie, so dass von einer kleinen Population mit etwa 8 Tieren ausgegangen werden kann. Mit 

dem Verzicht auf eine Bebauung oder Überformung dieses Abschnittes und dem Erhalt der dortigen 

Grünfläche (Erhalt Ruderalflur vgl. folgende Abb.) kann eine Tötung der betroffenen Tiere ausge-

schlossen werden, der kleinflächige Eingriff in anschließende potentielle Lebensräume bringt dennoch 

die Notwendigkeit von CEF-Maßnahmen mit sich. Durch geeignete Maßnahmen (Anlage von Sand-

/Totholz-Riegel, Neuanlage von Ruderalvegetation trocken-warmer Standorte) muss ein vorgezogener 

Ersatz erfolgen. Dieser kann nach Masterplan Frankstraße auf einem wenige Meter breiten Streifen 

entlang der Eisenbahnlinie (vgl. nachfolgende Abb.) stattfinden. 

Fledermäuse 

Grundsätzlich ist bei Umsetzung eines entsprechenden Ausgleichs auch bei einem Abriss der drei 

potentiell als Quartiere geeigneten Gebäude die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang 

gewahrt. Dafür sind vorgezogen an 

erhaltbaren Gebäuden der Umge-

bung Fledermauskästen für die 

Zwergfledermaus anzubringen. Als 

Anzahl wird der dreifache Wert der 

2019 gefundenen Kolonie (3 x 15 

Tiere = 45) festgesetzt, davon 25 

Fledermauskästen in der Stufe 1 

nördlich der Maurice-Ravel-Str. (Flur-

stücke der Stadt Pforzheim Nr. 40301 und 40286/1) und 20 in der Stufe 2 des Baues. 

 

Rechtliche Sicherung 

Die planinternen und planexternen CEF-Maßnahmen sind im B-Plan durch Festsetzungen zu sichern 

ebenso im öffentlich-rechtlichen Vertrag, weiterhin ist mit der Stadt ein Gestattungsvertrag für die Fle-

dermauskästen nördl. der Maurice-Ravel-Str. zu schließen.
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Abb. 4: CEF-Maßnahmen Zauneidechse (dunkelgrün= Erhalt Ruderalfluren, hellgrün = Neuanlage Ruderalfluren, rote Linie Sicherungsmaßnahmen kom-

binierter Reptilien / Bau-Zaun) , vgl. Plan im Anhang. 

 

 












